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Norm

ABGB §477 Z2;

AVG §8;

BauO Tir 1978 §30 Abs3;

BauO Tir 1978 §31 Abs8;

BauO Tir 1978 §4 Abs2;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Rechtsstreitigkeiten über die privatrechtliche Einwendung eines Nachbarn, durch die Vergrößerung eines Hauses

würden mehr Abwässer anfallen und die Rohre mehr beansprucht, es hätte einer entsprechenden Vereinbarung

hinsichtlich des Durchleitungsrechtes über die anderen Grundstücke bedurft, vor Erzielung einer Einigung über diese

zivilrechtlichen Ansprüche hätte keine Baubewilligung erteilt werden dürfen, sind vor den ordentlichen Gerichten

auszutragen, berühren jedoch nicht die Frage der Erteilung einer Baubewilligung.
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